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MuZ-HolzBr – Musterzeichnungen für Holzbrücken 
 

Die Musterzeichnungen für Holzbrücken wurden in Anlehnung an die vom 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen 
Richtzeichnungen für Ingenieurbauwerke entwickelt (www.bast.de). Da die 
Richtzeichnungen für Ingenieurbauwerke aus Stahlbeton, Stahl und Stahlverbund gelten 
und nur in wenigen Fällen auf Holzbrücken anwendbar sind, wurde mit den 
Musterzeichnungen eine eigene Zeichnungslinie für Holzbrücken geschaffen. Die neuen 
Musterzeichnungen bauen auf den Musterzeichnungen der Deutschen Gesellschaft für 
Holzforschung (DGfH) von 2006 und den Detailzeichnungen der Qualitätsgemeinschaft 
Holzbrückenbau e. V. von 2012 auf, führen diese beiden Zeichnungslinien zusammen, 
aktualisieren und erweitern sie. 

Die Musterzeichnungen für Holzbrücken beschreiben für die Planung, Kalkulation und 
Ausführung von Holzbrücken empfohlene konstruktive Details. Sie stellen für 
wiederkehrende technische Aufgaben bewährte und dauerhafte Lösungen dar und geben 
den jeweiligen Stand der Technik wieder. Die Anwendung der Musterzeichnungen soll dazu 
beitragen, die Dauerhaftigkeit von Holzbrücken zu erhöhen, sodass Brücken aus Holz die 
Nutzungsdauern von Massiv- und Stahlbrücken erreichen. 

Im Gegensatz zu den Richtzeichnungen für Ingenieurbauwerke sind die 
Musterzeichnungen für Holzbrücken mit derzeitigem Stand nicht rechtsverbindlich 
eingeführt. Sie werden für die Anwendung bei der Planung und Ausführung von 
Holzbrücken empfohlen. Ihre sinnvolle und zweckmäßige Anwendung beim jeweiligen 
Brückenbauvorhaben liegt in der Verantwortung des Projektingenieurs. 

Änderungen erfolgen bei Bedarf oder wenn für bestimmte Konstruktionen technisch 
bessere, dauerhaftere oder wirtschaftlichere Lösungen entwickelt wurden und sich bewährt 
haben. Erfahrungsberichte über die Anwendbarkeit sind ausdrücklich erwünscht. 
Anregungen und Änderungsvorschläge sind an die Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau 
e. V. zu richten. Der aktuelle Stand der Musterzeichnungen wird auf der Internetseite der 
Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau e.V. (www.holzbrueckenbau.com) und in dem Heft 
„Musterzeichnungen für Holzbrücken“ des Informationsdienstes Holz veröffentlicht.  

 

Die Entwicklung der Musterzeichnungen für Holzbrücken erfolgte im Rahmen des 
Forschungsprojektes „Entwicklung einheitlicher Richtlinien für den Entwurf, den Bau, die 
Überwachung und Prüfung geschützter Holzbrücken – Protected Timber Bridges 
(ProTimB)“. Das Projekt wurde finanziert vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, den Firmen der Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau e.V. und dem 
Ingenieurbüro Setzpfandt Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG. 

 

  

https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Ingenieurbau/Publikationen/Regelwerke/Entwurf/RIZ-ING.html?nn=1818004
http://www.holzbrueckenbau.com/
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Projektleitung und Forscherteam: 

Prof. Dr.-Ing. Antje Simon  Fachhochschule Erfurt 
Prof. Dr.-Ing. Ralf Arndt  Fachhochschule Erfurt 
Dr.-Ing. Markus Jahreis  Fachhochschule Erfurt 
Johannes Koch   Fachhochschule Erfurt  

 

Die Entwicklung der Musterzeichnungen wurde begleitet von einer Arbeitsgruppe, der 
folgende Experten angehörten: 

 

Jürgen Schaffitzel    Schaffitzel Holzindustrie GmbH + Co. KG,  
Schwäbisch Hall 

Josef Schmees   Schmees & Lühn Holz- und Stahlingenieurbau  
GmbH, Fresenburg 

Jürgen Pohlmann    Grossmann Bau GmbH & Co. KG, Rosenheim 

Dr.-Ing. Gerhard Setzpfandt  Setzpfandt Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG, 
Weimar  

Matthias Gerold    HARRER Ingenieure Gesellschaft beratender 
Ingenieure VBI mbh, Karlsruhe 

Dr.-Ing. Arnold Hemmert-Halswick Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach 

Dr.-Ing. Karl Kleinhanß  Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau e. V., 
Friolzheim 

Frank Miebach   Ingenieurbüro Miebach, Lohmar  

Prof. Andreas Müller   Berner Fachhochschule, Biel (CH) 

Michael Müller    Landesbetrieb Straßenbau NRW, Leverkusen 

Prof. Volker Schiermeyer  HSW-Ingenieure Schiermeyer · Wiesner GbR,  
Bad Oeynhausen 

Prof. Dr.-Ing. Thomas Uibel  Fachhochschule Aachen 

Dr.-Ing. Tobias Wiegand  Studiengemeinschaft Holzleimbau e. V. 
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1 Erläuterungen zu den Musterzeichnungen 

1.1 Allgemeines 
Die Musterzeichnungen orientieren sich hinsichtlich der Gestaltung, der Bezeichnung und 
des Inhaltes an den Richtzeichnungen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt).  

Der Zeichnungsname definiert das jeweils dargestellte konstruktive Detail. Gibt es in den 
Richtzeichnung vergleichbare Inhalte, so ergibt sich die Bezeichnung der Musterzeichnung 
aus der Bezeichnung der Richtzeichnung, ergänzt um ein vorangestelltes „H“ für 
„Holzbrücken“. Beispielsweise finden sich Regelungen zur Ausbildung der 
Überbauabdichtung in den Richtzeichnungen mit der Bezeichnung „Dicht“. Vergleichbare 
Regelungen für die Abdichtung von Holzüberbauten sind in den Musterzeichnungen mit der 
Bezeichnung „H-Dicht“ enthalten. Konstruktive Details, die in den Richtzeichnungen 
geregelt sind und die für Holzbrücken direkt angewendet werden können, wurden nicht in 
den Musterzeichnungskatalog aufgenommen. Detailbezeichnungen ohne vorangestelltes 
„H“ in den Musterzeichnungen verweisen auf die Richtzeichnungen. Daher sind bei der 
Planung einer Holzbrücke die Richtzeichnungen der BASt und die Musterzeichnungen 
gemeinsam anzuwenden. 

Der angegebene Maßstab gilt für den kalibrierten Ausdruck auf DIN A4. Die Gesamtmaße 
der Brücken oder großer Bauteile sind in Metern [m] angegeben, die Holzbauteile sind, 
wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern [cm] und Stahlteile in Millimetern [mm] 
vermaßt.  

Eine Besonderheit auf den Musterzeichnungen stellt die Definition von Wartungsbauteilen 
dar. Aus Gründen geringer Dauerhaftigkeit ist die direkte Bewitterung von tragenden 
Holzbauteilen generell zu vermeiden. Wenn nichttragende oder leicht austauschbare 
Bauteile frei bewittert werden und trotzdem aus Holz hergestellt werden sollen (z. B. 
Geländer, Verschalungen und Belagsbohlen), ist für diese Bauteile von einer deutlich 
verkürzten Nutzungsdauer im Vergleich zur Nutzungsdauer des geschützten 
Haupttragwerkes auszugehen. Bewitterte Holzbauteile sind regelmäßig zu warten und bei 
beeinträchtigter Standsicherheit, Verkehrssicherheit oder Dauerhaftigkeit auszutauschen. 
Daher sind diese Bauteile explizit als Wartungsbauteile gekennzeichnet.  

1.2 Beläge für Holzbrücken: H-Belag 
Grundsätzlich ist ein geschlossener Belag einem offenen Belag vorzuziehen, da die unter 
dem Belag angeordneten Hauptträger durch eine dichte Belagsschicht konstruktiv gut 
geschützt sind. Brücken über Straßen und Gleisanlagen sind prinzipiell mit einem 
geschlossenen Belag zu versehen. 

Für einen geschlossenen Belag wird ein unterlüfteter Aufbau empfohlen. Im Gegensatz zu 
der direkten Anordnung der Abdichtung auf der Haupttragkonstruktion ist bei der 
unterlüfteten Konstruktion eine direkte Kontrollmöglichkeit bei Undichtigkeit gegeben, es 
wird eine zweite Dichtebene geschaffen und die Blasenbildung beim Asphalteinbau wird 
reduziert. Eine unterlüftete Konstruktion lässt sich zudem leichter Instand setzen. Folgender 
genereller Aufbau ist vorzusehen (H-Belag 1 und H-Dicht 1): 

• Deckschicht: Gussasphalt MA 8 S oder MA 11 S, 25 mm ≤ t ≤ 40 mm, als 
Bindemittel sollte polymermodifiziertes Bitumen (z. B. 25/55-55A) verwendet und 
Moränsplitt 2/5 mm (Verfahren A) eingestreut werden. Nach dem Erkalten sind im 
maximalen Abstand von 45 m rechtwinklig zur Brückenlängsrichtung Fugen 
einzuschneiden und zu verfüllen. 
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• Schutzschicht: aus Gussasphalt MA 8 S, Einbaudicke 25 mm, Einbautemperatur 
180 – 200°C (Die niedrige Einbautemperatur ist durch den Einsatz von niedrig 
viskosen Bindemitteln zu erreichen.) 

• Dichtungsschicht: geklebte Bitumenschweißbahn (Haftzugfestigkeit ≥ 1,5 N/mm²), 
mit Polyestervlies als hochliegende Trägereinlage, auf Unterlage vollflächig verklebt 
(Lufttemperatur mind. 5°C), an Randwinkel ca. 3,0 cm hochgeklebt oder Schenkel 
verlängern (Vorprimern erforderlich), Bahnen quer zur Brückenachse verlegt, Stöße 
überlappt, an Tiefpunkten Tropftüllen nach H-Was 3 vorsehen  

• Grundierung auf Epoxidharzbasis mit Einstreuung (nach ZTV-ING Teil 7, Abs. 2 – 
Haftbrücke und Feuchteschutz) 

• Holzwerkstoffplatte auf Kanthölzern als Abstandshalter mit Neigung der Oberseite 
längs und/oder quer (Mindestneigung in einer Richtung 2,5 %); Löcher in der 
Holzwerkstoffplatte verbessern den Wärmeabfluss und reduzieren die 
Blasenbildung. 

• Unterlüftungsebene 
• Unterdeckbahn (diffusionsoffene Schutzlage, für vollflächige Auflagerung geeignet) 

zum zusätzlichen Schutz des Hauptträgers im Falle einer undichten 
Hauptabdichtung und für den Witterungsschutz bei Transport und Montage 
(sd ≤ 0,5 m) 

• Hauptträger mit Neigung der Oberseite längs und/oder quer  

Die Dehnfugen entlang der Brückenränder sind auf die Dicke der Schutz- und Deckschicht 
mit Unterfüllstoff und heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse nach ZTV-Fug-StB01 zu 
verfüllen. 

 

Prüfung der Gussasphaltschichten: 

1. Prüfung der Holzfeuchte des Untergrundes (Holzwerkstoffplatte): u ≤ 15 M% 
2. Prüfung der Verarbeitbarkeit durch Messung der Drehmomente im 

Gussasphaltkocher 
3. Prüfung der Wärmestandfestigkeit durch statischen Eindringversuch nach DIN EN 

12697-20 und dynamischen Eindringversuch nach TPA-StB, Teil 25 A1 
4. Prüfung der Kälteflexibilität durch Abkühlversuche 

 

Soll ein offener Belag verwendet werden, so muss die Befestigung der Bohlen auf einem 
separaten Belagträger, der neben dem Hauptträger angeordnet wird, erfolgen (H-Belag 3 
und Pos. 2 auf H-Belag 4). Eine direkte Befestigung der Bohlen auf dem Hauptträger ist 
nicht zulässig, da die Verbindungsmittel die über dem Hauptträger angeordnete Abdichtung 
durchdringen und damit den konstruktiven Holzschutz verletzen. Die Belagsbohlen und der 
Belagträger gelten als Wartungsbauteile, da sie der direkten Bewitterung und 
Verschmutzung durch die Nutzung ausgesetzt sind und dadurch eine kürzere 
Nutzungsdauer aufweisen. Die Anordnung einer oberseitigen Blechabdeckung und eines 
Nageldichtbandes (H-Belag 3) oder einer Kunststoffdachbahn verlängert die 
Nutzungsdauer des Belagträgers. Bei Ausführung eines offenen Belages ist die Fuge am 
Überbauende so auszuführen, dass kein Schmutz, Splitt, Laub o. ä. eindringen und auf der 
Auflagerbank liegen bleiben kann (H-Belag 3 und H-Übe 4). 

Für Belagsbohlen sollten bevorzugt Riftbohlen (mit stehenden Jahrringen) eingesetzt 
werden, da sie die geringste Quell-Schwindverformung quer zur Faser aufweisen. 
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Wird ein offener Bohlenbelag auf einer abgedichteten Haupttragkonstruktion angeordnet 
(H-Belag 4), so ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Auflagerpunkte der Belagträger 
minimiert wird, um die Beanspruchung der Dichtung auf ein Minimum zu begrenzen. 

Auf einer abgedichteten Haupttragkonstruktion sind Bohlenbeläge geschlossen 
auszuführen (z. B. mit Falz nach H-Übe 4), damit Laub, Splitt und Schmutz nicht in die 
Zwischenebene fällt, deren Reinigung erschwert ist. 

1.3 Details zur Geländerausführung für Holzbrücken: H-Gel 
Frei bewitterte Holzgeländer sind Wartungsbauteile, sie weisen eine verkürzte 
Nutzungsdauer auf. Sie sind i. d. R. nach 10 – 20 Jahren zu erneuern. 

Äste an der Oberfläche von Holzbohlen und Kanthölzern können zu Ausbrüchen und in der 
Folge zu verstärkter Fäulnis führen. Für Holzgeländer ist daher auf eine besonders geringe 
Ästigkeit der Bauteile zu achten (Klasse J10 nach DIN EN 942). 

Alternativen zu Holzgeländern sind Stahlgeländer, ggf. mit einem Handlauf aus Holz. Für 
den Handlauf wird, aufgrund der geringen Riss- und Verformungsneigung und der hohen 
Dauerhaftigkeit, der Einsatz von acetyliertem oder modifiziertem Holz empfohlen. 

Bei der Geländerbefestigung am Hauptträger ist darauf zu achten, dass der konstruktive 
Holzschutz des Hauptträgers erhalten bleibt. Wasser, welches an den 
Befestigungselementen auftreten kann, darf nicht über diese Elemente an den Hauptträger 
geführt werden. 

Für Fußgängerbrücken beträgt die Mindesthöhe der Geländer 1,00 m. Werden Brücken 
durch Radfahrer benutzt, müssen die Geländer mindestens 1,30 m hoch sein. 

1.4 Varianten der Kappenausbildung auf Holzbrücken: H-Kap 
Bei Straßenbrücken aus Holz sind Kappen als Absturzsicherung für den Fahrzeugverkehr 
vorzusehen. Die Musterzeichnungen enthalten Varianten für Kappen auf 
Wirtschaftswegbrücken in Ortbeton (H-Kap 1) und als Fertigteilausführung (H-Kap 2). Bei 
der Konstruktion ist zu beachten, dass die Luftzirkulation in der Hinterlüftungsebene durch 
ausreichend große Öffnungen zum Außenklima ermöglicht wird. Weiterhin sind die hohen 
Anpralllasten aus Verkehr durch geeignete Verbindungsmittel sicher aufzunehmen. 

1.5 Lager für Holzbrücken: H-Lag 
Für Holzbrücken können standardisierte Elastomerlager eingesetzt werden (H-Lag 1). In 
diesem Fall sind die zugehörigen Richtzeichnungen Lag 9, 10 und 11 zu berücksichtigen. 
Alternativ ist die Lagerung auf einfachen Stahleinbauteilen möglich (H-Lag 2 und H-Lag 3). 

In den Lager-Musterzeichnungen sind zudem zwei Varianten der Ausbildung der 
Auflagebank dargestellt. Bei einem geschlossenen Überbau und einer dichten 
Übergangskonstruktion kann die Auflagerbank analog RiZ Was 5 mit einer Neigung zur 
Kammerwand ausgebildet werden, da in diesem Fall wenig Schmutz auf der Auflagerbank 
anfällt. Bei einem offenen Belag hingegen ist mit einem verstärkten Anfall von Schmutz, 
Splitt etc. auf der Auflagerbank zu rechnen. Daher wird in diesem Fall eine Neigung der 
Oberseite der Auflagerbank zur Luftseite des Widerlagers empfohlen, um die natürliche 
Reinigung durch den Niederschlag und die manuelle Reinigung der Auflagerbank zu 
erleichtern. Auf das Gerinne sollte auch bei nach vorn geneigter Auflagerbank nicht 
verzichtet werden, um Wasser- und Schmutzfahnen an der Widerlageransichtsfläche zu 
vermeiden. 
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1.6 Maßnahmen des Holzschutzes  

1.6.1 Maßnahmen des konstruktiven Holzschutzes: H-Schutz 
Die Musterzeichnungen H-Schutz regeln Details des konstruktiven Holzschutzes. Sie 
stellen die Grundlage für den Bau dauerhafter Holzbrücken dar, vergleichbare 
Richtzeichnungen gibt es nicht. 

Holz ist ein organischer, hygroskopischer Baustoff, der klimaabhängig eine 
Ausgleichsfeuchte anstrebt. Mit hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Bewitterung steigt die 
Holzfeuchte. Mit steigender Feuchte erhöht sich das Befallsrisiko durch holzzerstörende 
Insekten oder Pilze. Begünstigt wird der Befall durch länger andauernden Kontakt der 
Holzkonstruktion mit Laub, Erde, Splitt und Schnee („LESS“-Ansammlungen). Die 
Holzkonstruktion muss daher so geschützt werden, dass die Materialfeuchte im 
Jahresmittel unter 20 M% verbleibt und die Konstruktion nicht durch direkte 
Schmutzauflage geschädigt wird (DIN 68800-1). Durch Umsetzung der Maßnahmen des 
konstruktiven Holzschutzes wird eine niedrige Gebrauchsklasse nach DIN EN 335 
angestrebt.  

In Deutschland hat der konstruktive Holzschutz nach DIN EN 1995-2/NA und DIN 68800-1 
Vorrang vor dem chemischen Holzschutz. Sämtliche grundsätzlichen und besonderen 
baulichen Maßnahmen des konstruktiven Holzschutzes nach DIN 68800-2 sind 
anzuwenden. 

Tragende Bauteile von Holzbrücken sind stets konstruktiv zu schützen. Für nichttragende 
Bauteile wird der konstruktive Holzschutz ebenfalls empfohlen, da er die Nutzungsdauer 
der Bauteile verlängert. Ungeschützte Holzbauteile gelten als Wartungsbauteile mit 
verkürzter Nutzungsdauer (je nach Beanspruchung auf ca. 10 bis 20 Jahre).  

Konstruktiver Holzschutz an Brücken kann durch einen geschlossenen Belag bzw. ein Dach 
mit ausreichendem seitlichen Überstand und/oder durch Verschalung der Konstruktion 
realisiert werden. Abdeckungen müssen mindestens so weit überstehen, dass ein unter 30° 
gegenüber der Vertikalen einfallender Regen die tragende Holzkonstruktion nicht erreicht 
(H-Schutz 1). An windexponierten Standorten kann ein deutlich größerer Regeneinfall-
Winkel auftreten, die Schutzmaßnahmen sind in diesem Fall auszuweiten. Besonders 
gefährdet sind Untergurte von Fachwerkträgern, da in die Knotenpunkte und horizontalen 
Risse Wasser eindringen und nicht abfließen kann. Bei unbekannter Windexposition wird 
empfohlen, in der statischen Berechnung Lastreserven für den nachträglichen Einbau einer 
zusätzlichen Verschalung einzuplanen. 

Die Konstruktion mit einem ausreichenden seitlichen Überstand ist der Verschalung 
vorzuziehen, da eine Verschalung die handnahe Prüfung der Tragkonstruktion erschwert. 
Ist die Anordnung einer Verschalung notwendig, so erleichtert eine offene Verschalung (H-
Schutz 4) die handnahe Prüfung. Eine geschlossene Verschalung ist zur Verbesserung der 
Prüfbarkeit der dahinter angeordneten Konstruktion einfach demontierbar oder abklappbar 
einzubauen (H-Schutz 6). Aufgrund des günstigeren Wasserabflusses sind Verschalungen 
mit vertikalem Brettverlauf (Boden-Deckel-Schalungen) den Verschalungen mit 
horizontalem Brettverlauf (Stülpschalungen) vorzuziehen (H-Schutz 2). An der Innenseite 
von Trogbrücken kann eine horizontale Verschalung vorteilhaft sein, da einzelne 
horizontale Lamellen im Spritzwasserbereich leichter austauschbar sind.  

Unter offenen Bohlenbelägen liegende Hauptträger müssen konstruktiv durch Abdeckung 
und beidseitige seitliche Verschalung geschützt werden (H-Schutz 8). Die Abdeckung 
(Blech auf Trennlage zur Verhinderung der Korrosion infolge Kondenswasserbildung) darf 
nicht durch Verbindungsmittel perforiert werden. Zur Befestigung der Bohlen sind separate 
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Belagträger neben den Hauptträgern vorzusehen (H-Belag 3). Die Kontaktfläche zwischen 
Bohlenbelag und Hauptträger ist durch Anordnung schmaler Kanthölzer zu minimieren.  

Folgende grundsätzlichen und besonderen baulichen Maßnahmen des konstruktiven 
Holzschutzes sind im Holzbrückenbau einzuhalten: 

- Holzbrücken sind wartungsarm (z. B. durch integrale Bauweisen, wasserdichte 
Fahrbahnübergänge, geschlossene Beläge, Vermeidung von Wartungsfugen mit 
„dauerelastischen“ Dichtstoffen) oder wartungsfreundlich (Erleichterung der Reinigung 
und Bauwerksprüfung durch ausreichend große Abstände der Bauteile untereinander 
z. B. Abstand zwischen UK Überbau und OK Auflagerbank ≥ 50 cm) zu planen.  

- Ein unzuträglicher Feuchteeintrag durch Niederschlag, Bodenfeuchte und angrenzende 
Bauteile während Transport, Lagerung und Bauphase in Holzbauprodukte und 
Holzbauteile ist wirksam zu verhindern (z.B. Lagerung auf Lagerhölzern, Abdeckung mit 
Folien oder Planen etc.). 

- Die Einbauholzfeuchte sollte der am Standort zu erwartenden Nutzungsfeuchte 
entsprechen (ca. 16 bis 18 M%). 

- Holzbauteile und ihre Knotenpunkte und Anschlüsse sind so auszubilden, dass 
Niederschlag durch einen Wetterschutz ferngehalten oder so schnell abgeleitet wird, 
dass keine unzuträgliche Erhöhung der Holzfeuchte erfolgen kann und keine 
Feuchteanreicherung stattfindet. Folgende Maßnahmen sind zu beachten: 

• Jede Holzbrücke ist als geschützte Konstruktion gemäß DIN EN 1995-2/NA 
auszubilden durch Anordnung eines geschlossenen Belages, von 
Verschalungen und Abdeckungen und/oder eines Daches. 
Abdeckungen/Dächer müssen mindestens so weit überstehen, dass ein unter 
30° einfallender Regen die tragende Holzkonstruktion nicht erreicht (Abbildung 
1).  

• Vermeidung horizontaler Flächen,  
• Hobeln der Oberflächen,  
• Anordnung von Tropfkanten,  
• Begrenzung der Rissbildung durch Beschränkung des Querschnitts und 

Verwendung kerngetrennt eingeschnittener Hölzer etc.), 
• Anordnung hinterlüfteter Verschalungen mit einer Luftschichtdicke ≥ 20 mm und 

geeigneten Be- und Entlüftungsöffnungen, 
• besonderer Schutz der Hirnholzflächen z.B. durch Anordnung wasserdichter 

Übergangskonstruktionen, Anordnung hinterlüfteter Bleche oder Bretter 
und/oder Hirnholzschutz durch diffusionsoffenen Anstrich oder Unterdeckbahn,  
(Die Belüftung und Zugänglichkeit der Hirnholzflächen ist zu gewährleisten z. B. 
durch Abschrägung der Hirnholzenden und Einhaltung des Abstandes zur 
Kammerwand ≥ 10 cm.) 

• Knotenpunkte und Anschlüsse (vor allem bei Fachwerkknoten, Zapfenlöchern, 
innen- und außenliegenden Blechen) sind so auszubilden, dass eine 
Feuchteanreicherung ausgeschlossen wird. 

• Abdichtungen dürfen nicht durch Verbindungsmittel perforiert werden. 
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Abbildung 1: Definition eines Überstandes mit schützender Wirkung für die darunter liegende Konstruktion 
(li.: einzelner Hauptträger; re.: Beispiel für eine Fachwerkbrücke) [Skizze: J. Koch, IB Miebach] 

 

- Holzbauteile sind luftumspült mit angemessenem Abstand zu anderen Bauteilen und 
zum Gelände einzubauen, um einen Feuchteübertrag oder eine Feuchteanreicherung 
zu vermeiden und eine schnelle Trocknung zu ermöglichen. Folgende Grundsätze sind 
zu beachten: 

• Holzbauteile sind so einzubauen, dass kein Erdkontakt auftritt (z.B. 
Kammerwand und Widerlagerschürzen vorsehen). 

• Im Bereich der Auflager sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Bewuchs und die Ablagerung von organischen Bestandteilen dauerhaft zu 
verhindern. Die Bildung von Schmutznestern, insbesondere durch Laub-, Erd-, 
Splitt- und Schneeansammlungen, ist zu vermeiden. Dazu ist der Übergang 
zwischen Überbau und Kammerwand möglichst geschlossen auszubilden.  

• Das Einbetonieren von Holzbauteilen ist nicht zulässig. 

• Zum Schutz vor Spritzwasser sollte der Abstand aller Holzbauteile vom Boden 
≥ 50 cm betragen, der Mindestabstand von 30 cm darf nicht unterschritten 
werden.  

• Eine ausreichende Belüftung sowie die Reinigungs- und Revisionsfähigkeit des 
gesamten Überbaus sind zu gewährleisten (z.B. Abstand UK Überbau zum 
Boden ≥ 100 cm). 

• Kontaktflächen und enge Fugen zwischen Holzbauteilen sind zu minimieren (z. 
B. durch Anordnung von Abstandsscheiben oder von Konterlattungen für 
Verschalung). 

- Insektenbefall ist auszuschließen (z.B. durch Einsatz technisch getrockneter Hölzer und 
Holzwerkstoffe, Verwendung insektenundurchlässiger Abdeckungen, Verwendung von 
Farbkernhölzern mit Splintanteil ≤ 10 %, offene Anordnung der Hölzer mit dauerhaftem 
Hinweis zur regelmäßigen Kontrolle). 

1.6.2 Natürliche Dauerhaftigkeit 
Die Auswahl der Hölzer für die einzelnen Bauelemente sollte unter Beachtung der 
natürlichen Dauerhaftigkeit der Holzarten erfolgen. Die Kernhölzer der verschiedenen 
Holzarten weisen eine natürliche Widerstandsfähigkeit gegen den Befall durch Holz 
zerstörende Pilze und Insekten auf. Diese Eigenschaft wird mit der Einordnung in eine 
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Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350 quantifiziert. Kann ein Bauteil nicht durch 
konstruktive Maßnahmen geschützt werden und kann eine häufige Feuchteeinwirkung nicht 
ausgeschlossen werden (z. B. bei frei bewitterten Geländern, Bohlenbelägen und 
Verschalungen), sollten Hölzer mit hoher natürlicher Dauerhaftigkeit eingesetzt werden. 
Zusätzlich zu den konstruktiven Maßnahmen kann die Verwendung von Hölzern mit hoher 
Dauerhaftigkeit zur Erfüllung der Anforderungen an den Holzschutz gemäß DIN 68800-1 
beitragen.  

Der Einsatz von Kernhölzern mit hoher natürlicher Dauerhaftigkeit ist dem chemischen 
Holzschutz (DIN 68800 Teil 3) vorzuziehen. Die Anwendung der jeweiligen Holzart in der 
entsprechenden Gebrauchsklasse ist Tabelle 1 zu entnehmen. Die Dauerhaftigkeiten 
gelten ausschließlich für den Kernbereich der Hölzer, der Splintanteil ist auf maximal 5 % 
zu begrenzen.  
Tabelle 1: Dauerhaftigkeitsklasse und zulässige Gebrauchsklasse (GK) verschiedener Holzarten in Anlehnung 
an Tabelle 5 der DIN 68800-1 

Holzart Dauerhaftig-
keitsklasse 

zulässige GK  Nutzungsdauer 
[a] 

N
ad

el
ho

lz
 

Fichte (Picea abies) 4 0 5 - 10 

Tanne (Abies alba) 4 0 5 - 10 

Kiefer (Pinus sylvestris) 3-4 0, 1, 2 10 - 25 

Lärche (Larix decidua) 3-4 0, 1, 2, 3.1 20 - 30 

Douglasie (Pseudotsuga 
menziesii) 

3-4 0, 1, 2, 3.1 10 - 25 

La
ub

ho
lz

 

Eiche, europ. (Quercus 
robur und Q. petraea) 

2 0, 1, 2, 3.1, 3.2 15 - 25 

Robinie (Robinia 
pseudoacacia) 

1-2 0, 1, 2, 3.1, 3.2 25 - 35 

Azobé/ Bongossi (Lophira 
alata) 

2* 0, 1, 2, 3.1, 3.2, 5 20 - 35 

*ungewöhnlich große Variabilität der Eigenschaften; sehr dauerhaft im Wasserkontakt, 

Auf die Verwendung von Tropenhölzern sollte verzichtet werden. Plantagenhölzer haben sehr unterschiedliche 
Qualitäten und Dauerhaftigkeiten, die im Einkauf schwer vorbestimmt werden können. 

 

1.6.3 Empfehlung zur Auswahl der Holzart für verschiedene Bauteile 
Frei bewitterte Bauteile 
Geländer:   Lärche, acetyliertes Holz, Eiche  
Bohlenbelag:   Lärche, Eiche, Douglasie, (Bongossi), 
    Robinie, thermisch modifiziertes Holz 
Verschalung:   Lärche, Douglasie, Kiefer, acetyliertes Holz 

Bei Farbkernhölzern wie Lärche, Kiefer, Douglasie, Eiche, Robinie ist immer der 
Kernbereich der Hölzer mit maximalem Splintanteil von 5 % zu nutzen. Es sollte technisch 
getrocknetes, gering astiges Holz (in Anlehnung an DIN EN 942, Klasse J10) mit einer 
maximalen Faserabweichung von der Schnittkante von 1:20 verwendet werden. 
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Konstruktiv geschützte Bauteile 
Hauptträger:   Brettschichtholz aus Nadelholz 
 

Für die Herstellung von Brettschichtholz wird üblicherweise Fichte eingesetzt. Zur Erzielung 
einer höheren Dauerhaftigkeit wird Brettschichtholz aus Lärche empfohlen. Brettschichtholz 
aus Eiche ist für den Einsatz als tragendes Bauteil im Außenbereich in Deutschland noch 
nicht bauaufsichtlich zugelassen. 

1.6.4 Oberflächenbeschichtungen 
Oberflächenbeschichtungen erfolgen mit dem Ziel, die Feuchteaufnahme der 
Holzoberflächen und deren Verschmutzung durch die Bildung eines Schutzfilmes zu 
begrenzen. Der Feuchteschutz durch Beschichtung bewirkt für eine begrenzte Zeit eine 
Verringerung der klimatischen Belastungen, wie z.B. eindringende Feuchtigkeit durch 
Regen sowie Ligninabbau durch UV-Strahlung. Durch Schutzanstriche mit bioziden 
Anteilen kann der Bläue-, Schimmel- und Algenbefall begrenzt werden. 

Oberflächenbeschichtungen zählen nicht zu den Schutzmaßnahmen, weder als 
konstruktiver noch als chemischer Holzschutz. Durch die natürlichen Quell- und 
Schwindverformungen, die immer mit der Rissbildung des Holzes verbunden sind, kann 
keine völlig dichte, dauerhafte Beschichtung erzielt werden. Beschichtungen sind daher nur 
für eine begrenzte Zeit wirksam und je nach Beanspruchungsintensität und Einsatzort 
regelmäßig zu erneuern (durchschnittlich alle 2 bis 4 Jahre).  

In baulich geschützten Bereichen (zum Beispiel in gedeckten, voll verkleideten 
Holzbrücken, an der Innenlaibung von Wildbrücken oder unter Holz-Beton-Verbund-
Brücken mit großem Plattenüberstand) mit geringer UV-Belastung und bei Schutz vor 
partikelhaltigen, starken Luftströmungen können Beschichtungen dazu beitragen, die 
Verschmutzung oder die Feuchtigkeitsaufnahme aus Sprühnebel zu verringern.  

Beschichtungen sind mehrschichtig aufzubauen und systemkonform auszuführen. Es sind 
diffusionsoffene Beschichtungssysteme zu verwenden. Die Eignung des 
Beschichtungssystems für den Einsatz im Außenbereich muss vom Hersteller 
nachgewiesen werden.  

1.6.5 Chemischer Holzschutz 
Nur wenn der für ein Holzbauteil erforderliche Holzschutz gemäß DIN 68800 durch 
Ausschöpfung aller konstruktiven Schutzmaßnahmen sowie den Einsatz von geeigneten 
dauerhaften Farbkernhölzern allein nicht erzielt werden kann, ist das Holz gemäß 
DIN 68800 Teil 3 mit einem chemischen Holzschutz zu versehen.  

Die dauerhafte Wirkung des chemischen Holzschutzes durch fixierende Holzschutzmittel 
ist auch unter gelegentlicher Bewitterung sicherzustellen. Die Tränkbarkeit der Holzarten 
ist zu beachten. Es sind werkseitig durch zugelassene Verfahren behandelte Hölzer 
einzusetzen, die Kennzeichnungspflicht ist zu beachten.  

Ein nachträgliches Anbringen oder die Erneuerung des chemischen Holzschutzes auf der 
Baustelle ist aus Gründen der schlechten Einbringbarkeit, der fehlenden Kontrollmöglichkeit 
der Wirksamkeit und des Umweltschutzes nicht zulässig.  

1.7 Details für Trogbrücken aus Holz: H-Trog 
In den Musterzeichnungen für die Trogbrücken sind Hinweise zum Anschluss der 
Hauptträger an die Querrahmen und Endquerrahmen angegeben. Durch ausreichend 
große Fugen und Langlöcher in den Stahlbauelementen ist sicherzustellen, dass die Quell- 
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und Schwinddehnung der hohen Hauptträger senkrecht zur Faser zwängungsfrei erfolgen 
kann. Mindestwerte für die Hinterlüftung der Verschalung und die Abstände zwischen Belag 
und Verschalung sind in H-Schutz 7 angegeben. 

Verschalungen sollten für eine ausreichende Luftzirkulation einen Mindestabstand von 
20 mm von der zu schützenden Konstruktion aufweisen. Je Meter Brückenlänge sind 
Mindestquerschnitte zur Belüftung bei horizontaler Luftführung von 100 cm² und bei 
vertikaler Belüftung von 50 cm² vorzusehen. Die Belüftungsöffnungen sind dauerhaft gegen 
Insekteneinflug zu schützen. 

Soll die Oberseite der Hauptträger mit einer Blechabdeckung geschützt werden, so ist 
nichtrostendes Blech (t ≥ 1 mm) aus Aluminium, Kupfer oder Titan-Zinkblech zu 
verwenden. Unter dem Blech ist eine diffusionsoffene Trennlage gemäß DIN 18338 
anzuordnen, um Korrosion bei Schwitzwasserbildung zu verhindern. Die Trennlage wird 
gespannt und seitlich an das hölzerne Abdeckbrett angenagelt. Die Blechabdeckung sollte 
seitlich 5 – 10 mm über das Abdeckbrett und mindestens 20 mm über die Verschalung 
überstehen. 

1.8 Fahrbahnübergänge bei Holzbrücken: H-Übe 
Diese Musterzeichnungen enthalten Angaben zum holzseitigen Einbau eines 
Standardfahrbahnüberganges mit einem Dichtprofil (H-Übe 1) und eines 
Asphaltüberganges (H-Übe 3) sowie zu einer vereinfachten Übergangsvariante mit 
Schleppblech (H-Übe 2).  

Beim Einbau von Fahrbahnübergängen ist darauf zu achten, dass die 
Übergangskonstruktion dicht ist. Auf der Überbauabdichtung anfallendes Wasser ist durch 
ein geeignetes Tropfblech mit ausreichendem Abstand von der tragenden Holzkonstruktion 
abzuleiten. Das Hirnholz der Haupttragkonstruktion ist zusätzlich konstruktiv zu schützen, 
um Schäden infolge einer undichten Fahrbahnübergangskonstruktion zu vermeiden. 

Bei Anordnung eines Bohlenbelages ist die Fuge am Überbauende so auszuführen, dass 
kein Schmutz, Splitt, Laub o. ä. eindringen und auf der Auflagerbank liegen bleiben kann 
(H-Übe 4). Bei breiten Auflagerbänken und daraus resultierenden breiten Schleppblechen 
ist die Variante mit geschlossenem (gefalztem) Bohlenbelag im Auflagerbereich aus 
gestalterischen Gründen zu bevorzugen. 

1.9 Entwässerungseinrichtungen an Holzbrücken: H-Was 
Gerade für Holzbrücken ist das schnelle und schadfreie Abführen des 
Niederschlagswassers von grundlegender Bedeutung. Die Musterzeichnungen zur 
Entwässerung zeigen die Anpassung der Standardregelungen der Richtzeichnungen für 
den Einbau eines Brückenablaufes (H-Was 1) und einer Tropftülle (H-Was 3) in 
Holzbrücken. Weiterhin sind Empfehlungen für die seitliche Führung einer 
Entwässerungsrinne bei Trogbrücken angegeben (H-Was 2). 

1.10 Zugänglichkeit von Holzbrücken: H-Zug 
Diese Musterzeichnung enthält Angaben zu den Mindestabständen zwischen der 
Tragkonstruktion aus Holz und den Unterbauten sowie dem umgebenden Gelände in 
Übereinstimmung mit den Richtzeichnungen und der BDA-Brü. 

1.11 Hinweise zum Kleben von Holzbauteilen 
Tragende Holzbauteile aus Brettschichtholz, Brettsperrholz oder Holzwerkstoffen müssen 
mit einem witterungsbeständigen und für die Holzart geeigneten Klebstoff hergestellt 
werden. Für alle Klebstoffe ist die Eignung durch Zulassung nachzuweisen. Der im Regelfall 
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auf Pheno- oder Aminoplasten basierende Klebstoff muss dem Typ I nach DIN EN 301 
entsprechen. Polyurethanharze und EPI-Klebstoffe müssen die Anforderungen sinngemäß 
erfüllen.  

Nichttragende Bauteile wie Füllstäbe an Geländern, Deckbretter etc. dürfen mit 
witterungsbeständigen Klebstoffen des Typs D4 nach DIN EN 204 verklebt werden.  

Für das Einkleben von Stahlstäben im Holz kommen im Regelfall ein zweikomponentiges 
Epoxidharzsystem oder spezielle Polyurethanharze mit bauaufsichtlicher Zulassung zum 
Einsatz.  

2 Korrosionsschutz von Stahlbauteilen in Holzbrücken 
Bei Holzbrücken können drei verschiedene stählerne Bauteilarten zur Anwendung 
kommen: Stahlbauelemente (z.B. Quer- und Längsträger, Stützen, Pylone, Verbände und 
Brückengeländer), Stahlteile (z.B. Stützenfüße, Knotenbleche, Laschen) und metallische 
Verbindungsmittel (z.B. Schrauben, Nägel, Bolzen, Dübel, Muttern, Scheiben, 
Gewindestangen und Dübel besonderer Bauart).  

Stahlbauelemente sind in den ZTV-ING Teil 4 Stahlbau, Stahlverbundbau geregelt. 
Bezüglich des Korrosionsschutzes sind die „Empfehlungen für Technische 
Vertragsbedingungen für Holzbrücken – ETV Holz-Br“ zusätzlich anzuwenden, wenn 
Stahlbauelemente direkt oder indirekt (z.B. Lage unter Abtropfbereich von Holzbauteilen) 
im Kontakt zu Holzbauteilen eingebaut werden. 

Stahlteile und metallische Verbindungsmittel stehen im direkten Kontakt mit Holz. Aus 
dieser Exposition resultieren für Stahlteile und metallische Verbindungsmittel zusätzlich 
notwendige Korrosionsschutzmaßnahmen.  

Der Korrosionsschutz von Stahlbauteilen (Stahlbauelemente, Stahlteile und metallische 
Verbindungsmittel) ist in den ETV Holz-Br geregelt. [Download dieser und weiterer 
Unterlagen unter www.holzbrueckenbau.com] 

 

  

file://FHE-ZFS3/B2/30%20ProjFRB/ProTimb/AP_01_Entwurf/03_MuZ_Projekt/01_Vorbemerkungen/www.holzbrueckenbau.com
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Inhaltsverzeichnis 
Musterzeichnungen für Holzbrücken 

 

  

MuZ Titel Stand Geeignet für 
Fuß- und 
Radweg-
brücken 

Straßen-
brücken 

 

H-Belag 1 Geschlossener Belag (Asphalt) 10/2018 x x 

H-Belag 2 Befestigung Plattenbelag auf Abdichtung 10/2018 x  

H-Belag 3 Offener Bohlenbelag für Fuß- und 
Radwegbrücken, Bohlendicke d = 40…75 mm 

10/2018 x  

H-Belag 4 Befestigung Bohlenbelag auf Abdichtung 10/2018 x  

H-Dicht 1 Flächige Abdichtung bei Plattentragwerken  10/2018 x x 

H-Dicht 2 Randabschluss Asphaltschichten mit Metallprofil 10/2018 x x 

H-Dicht 3 Fugenausbildung zu Betonkappe 10/2018 x x 

H-Gel 1 Holmgeländer 10/2018 x (x) 

H-Gel 2 Füllstabgeländer 10/2018 x (x) 

H-Gel 3 Holzgeländer Handlauf  10/2018 x (x) 

H-Gel 4 

 

Füllungen für Füllstabgeländer  

1,20 ≤ h ≤ 1,30 m 

10/2018 x (x) 

H-Gel 5 
Blatt 1 

Holzgeländer  
Anschluss Geländerpfosten mit Stahlteil 

10/2018 x (x) 

H-Gel 5 
Blatt 2 

Holzgeländer  
Anschluss Geländerpfosten und Querträger 

10/2018 x (x) 

H-Kap 1 Anschluss Stahlbetonkappe (Ortbeton) für 
Wirtschaftswegbrücken 

10/2018  x 

H-Kap 2 Anschluss an Stahlbetonkappe (Fertigteil) für 
Wirtschaftswegbrücken 

10/2018  x 



 Hinweise zu den MuZ-HolzBr  

                                                                                                                                                                                                       
Stand 12/2019  Seite 14 

 

 

MuZ Titel Stand Geeignet für 
Fuß- und 
Radweg-
brücken 

Straßen-
brücken 

     

H-Lag 1 Elastomerlager 10/2018 x x 

H-Lag 2 Festlager mit Stahlprofil und Gabellager 10/2018 x x 

H-Lag 3 Festlager mit Schlitzblech 10/2018 x x 

H-Schutz 1 Schutzdach und Verschalung 10/2018 x x 

H-Schutz 2 Ausführungsvarianten Verschalung  10/2018 x x 

H-Schutz 3 Befestigung geschlossene Verschalung 10/2018 x x 

H-Schutz 4 Befestigung offene Verschalung 10/2018 x x 

H-Schutz 5 Verschalung mit Rhombusleisten 10/2018 x x 

H-Schutz 6 Befestigung der Verschalung für Revision 10/2018 x x 

H-Schutz 7 Varianten Verschalung Trogträger 10/2018 x (x) 

H-Schutz 8 Schutz Längsträger unter Bohlenbelägen 10/2018 x  

H-Trog 1 Anschluss Querrahmen bei Trogbrücken 10/2018 x (x) 

H-Trog 2 Anschluss Endquerrahmen bei Trogbrücken 10/2018 x (x) 

H-Übe 1 Unterkonstruktion für wasserdichten Übergang mit 
einem Dichtprofil 

10/2018 x x 

H-Übe 2 Übergang mit Schleppblech 10/2018 x  

H-Übe 3 Unterkonstruktion für wasserdichten Übergang aus 
Asphalt 

10/2018 x x 

H-Übe 4 Überbauabschluss bei Bohlenbelag 10/2018 x  

H-Was 1 Brückenablauf 10/2018 (x) x 

H-Was 2 Trogbrücke seitliche Entwässerung  10/2018 x (x) 

H-Was 3 Tropftülle mit Sickerschicht bei Asphaltbelag 10/2018 x x 

H-Zug 1 Zugänglichkeit Widerlager 10/2018 x x 
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